
Das kann passieren
Ein paar Jugendliche finden es schick, ausgerechnet in der Nähe Ih-
res Ferienhauses ein Lagerfeuer zu machen. Durch den Funkenflug 
gerät Ihr Haus in Brand. Die Täter geraten in Panik und ergreifen, 
statt die Feuerwehr zu rufen, lieber die Flucht. Bis die Feuerwehr 
endlich anrückt, ist alles zu spät und die Jugendlichen sind auch 
nicht mehr ausfindig zu machen.

Ein wasserleitendes Rohr in Ihrem Ferienhaus bricht. Leider un-
günstigerweise zu einer Zeit, in der das Haus ungenutzt ist. Bis 
der Schaden bemerkt wird, sind die Auswirkungen beträchtlich, 
schließlich hatte das Wasser genügend Zeit, sich auszubreiten und 
seine zerstörerische Wirkung zu entfalten. 

Mit einer Ferienhauswohnge-
bäudeversicherung schützen Sie 
sich vor den finanziellen Folgen, 
die Ihnen entstehen können, 
wenn Ihr Ferienhaus  durch eine 
der folgenden Gefahren beschä-
digt oder sogar zerstört wird:

•	 Brand
•	 Blitzschlag
•	 Explosion
•	 Leitungswasser
•	 Sturm und Hagel

Einzige Voraussetzung ist, dass 
sich das zu versichernde Feri-
enhaus innerhalb der Grenzen 
Deutschlands befindet. 

Mitversichert ist/sind:

•	 Klingel-, Briefkastenanlagen, 
Müllboxen, Terrassen

•	 In und am Gebäude befestig-
tes Zubehör

•	 Sonstiges Zubehör und son-
stige Grunstücksbestandteile 
bis 1.000 EUR

•	 Vorsorge für wertsteigernde 
bauliche Maßnahmen

•	 Außenverkleidung aus Schie-
fer

•	 Aufräumungs-, Abbruch-, Be-
wegungs-, und Schutzkosten 
bis 5 % der Versicherungs-
summe

•	 Mietverlust für Wohnräume 
bis zwölf Monate

•	 Mehrkosten infolge behörd-
licher Auflagen bis 5 % der 
Versicherungssumme

•	 Nicht serienmäßig gefertigte 
Einbaumöbel/-küchen

•	 Fußbodenheizungen 
•	 Wärmetragende Flüssigkeiten 
•	 Wasseraustritt aus Aquarien 

und Wasserbetten
•	 Klima-, Wärmepumpen- und 

Solarheizungsanlagen
•	 Schäden durch Verpuffung 

bis 500 EUR
•	 Feuernutzwärmeschäden
•	 Implosion
•	 Aufprall eines Luftfahrzeuges
•	 Überschallknall
•	 Feuerrohbauversicherung bis 

24 Monate mitversicherbar 

Der Beitrag für die Versicherung  
richtet sich nach dem Gebäu-
dewert und der Sturm- und 
Leitungswasserzone (Postleit-
zahl), in der das zu versichernde 
Gebäude liegt.

Da bei einem nicht ständig 
bewohnten Gebäude sowohl die 
Schadensgefahr als auch die 
Schadenshöhe größer ist als 
bei einem ständig bewohnten 
Objekt, ist der Versicherungs-
beitrag auch höher als bei einer 
gewöhnlichen Gebäudeversiche-
rung.

Versicherungssumme - 
Gleitende Neuwertversi-
cherung
Der Wert von Immobilien unter-
liegt ständigen Preisschwankun-
gen. Insbesondere die Kosten 
für Material sowie für Handwer-
kerlöhne sind von ständigen 
Preissteigerungen betroffen. So 
kommt es, dass eine einmal ge-
troffene Vereinbarung über eine 
feststehende Versicherungssum-
me schon bald zu einer eklatan-
ten Unterversicherung führen 
würde.

Die gleitende Neuwertversiche-
rung ist eine besondere Form der 
Neuwertversicherung, bei der 
sich die Leistung des Versiche-
rers den Kostenänderungen im 
Bauwesen anpasst. 

Als Versicherungssumme wird 
der Neuwert des Gebäudes 
entsprechend seiner jeweiligen 

Größe und Ausstattung sowie 
seines Ausbaus nach Preisen 
des Jahres 1914 gebildet. Einzu-
beziehen sind auch die Archi-
tektengebühren sowie sonstige 
Konstruktions- und Planungsko-
sten. Die Prämie für die Versi-
cherungssumme 1914 wird mit 
dem gleitenden Neuwertfaktor 
multipliziert. 

Der gleitende Neuwertfaktor 
erhöht oder vermindert sich ent-
sprechend dem Prozentsatz, um 
den sich der, vom statistischen 
Bundesamt veröffentlichte, 
Baupreisindex für Wohngebäude 
und der Tariflohnindex für das 
Baugewerbe geändert haben.

Vertragsbeginn und 
Laufzeit
Der Versicherungsschutz beginnt 
mit dem im Versicherungsschein 
genannten Zeitpunkt, jedoch 
nicht vor Zugang des Versiche-
rungsscheines oder einer schrift-
lichen Annahmeerklärung durch 
den Versicherer.

Die Vertragsdauer beträgt ein 
Jahr und verlängert sich still-
schweigend immer um ein wei-
teres Jahr, wenn Sie den Vertrag 
nicht drei Monate vor Ende des 
laufenden Versicherungsjahres 
kündigen.

Ansprechpartner
Für die Betreuung Ihres Vertra-
ges sind wir, die GutGünstigVer-
sichert GmbH, zuständig. Das 
heißt, wir sind Ihr erster An-
sprechpartner bei allen Fragen 

rund um die Versicherung. Auch, 
und gerade in Schadensfällen, 
sollten Sie uns mit einbeziehen. 
Wir können Ihnen z. B. beim 
Ausfüllen der Schadensmeldung 
behilflich sein und bewahren 
sämtliche relevanten Dokumen-
te in Kopie für Sie auf.

Versicherer und Versi-
cherungsbedingungen
Der Risikoträger ist die VOLKS-
WOHL BUND Sachversicherung 
AG. Der VOLKSWOHL  BUND 
wurde bereits im Jahre 1919 als 
Versicherungsverein auf Gegen-
seitigkeit gegründet.

Seit Inkrafttreten des neuen 
Versicherungsvertragsgesetzes 
(01.01.2008) sind alle Versiche-
rer, Versicherungsvermittler und 
Makler dazu verpflichtet, ihren 
Kunden alle vertragsrelevanten 
Unterlagen vor Antragsunter-
zeichnung in Textform zur Verfü-
gung zu stellen. 

Die Antragsunterlagen erstrec-
ken sich oftmals über viele 
Seiten. Da Umweltschutz für 
unser Unternehmen ein wichti-
ges Anliegen ist, verzichten wir 
auf das Versenden von großen 
Papiermengen.

Hier finden Sie zur Ansicht und 
zum Download auf Ihren Rechner 
Ihre vollständigen Vertragsunter-
lagen:

www.gutguenstigversichert.de/
antragsunterlagen-fhv.html

Das spart Papier und schont die 
Umwelt.

Natürlich können Sie sich Ihre 
Unterlagen auch über den Post-
weg von uns zusenden lassen.

Wichtiger Hinweis
Diese Leistungsbeschreibung ist 
lediglich eine Kurzübersicht. Der 
rechtsverbindliche Umfang des 
Versicherungsschutzes geht aus-
schließlich aus den für diesen 
Vertrag vereinbarten Versiche-
rungsbedingungen hervor.



Warum wir Ihnen gerade dieseWarum wir Ihnen gerade diese

•• Nicht ständig bewohnte Ferienhäuser in 
Deutschland versicherbar

•• Feuernutzwärmeschäden, Fußbodenhei-
zung und vieles mehr mitversichert

•• Nebengebäude und Garagen mitversi-
chert

•• Viele kostenfreie Einschlüsse über den 
üblichen Versicherungsschutz hinaus.

Ferienhauswohngebäudeversicherung: 
Volkswohl Bund

Hausgeschützt.

Die wenigsten Versicherer versi-
chern Gebäude, die nicht ständig 
bewohnt sind, aber genau dies ist 
bei einem Ferienhaus der Fall!

Als glücklicher und stolzer Besitzer eines 
Ferienhauses sind Sie im Besitz eines großen 
Wertes. Vielleicht haben Sie sich mit dieser 
Anschaffung sogar den größten Traum Ihres 
Lebens erfüllt. Aus diesem Grund sollte dieser 
Besitz auch bestmöglich gegen Gefahren, die 
ihm drohen, geschützt werden. Zumindest ist es 
wichtig, eine ausreichende finanzielle Entschä-
digung zu erhalten, wenn das Eigentum doch 
einmal beschädigt oder schlimmstenfalls sogar 
zerstört wird.

Ein Ferienhaus kann eine beträchtliche Investi-
tion sein. Zwar führt die Zerstörung nicht gerade 
zum finanziellen Ruin, aber ärgerlich wäre es 
schon und wer weiß, wie lange es dauert, bis 
die Ersparnisse für eine neuerliche Anschaffung 
reichen.

Aus diesem Grund sollte die Immobilie drin-
gend über eine Gebäudeversicherung versichert 
werden. Sie schützt vor den finanziellen Folgen 
der Gefahren, die der Immobilie am häufigsten 
drohen.

Ihre Notizen
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